
dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit Österreichischer
Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten, gegen
Wirtschaftskammer Österreich vorgelegtes Ersuchen um
Vorabentscheidung über die Auslegung des Artikels 141 EG
und des Artikels 1 der Richtlinie 75/117/EWG des Rates vom
10. Februar 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes des
gleichen Entgelts für Männer und Frauen (ABl. L 45, S. 19) hat
der Gerichtshof (Große Kammer) unter Mitwirkung des Präsi-
denten V. Skouris, der Kammerpräsidenten P. Jann,
C. W. A. Timmermans, A. Rosas, J.-P. Puissochet (Bericht-
erstatter) und J. N. Cunha Rodrigues, des Richters R. Schintgen,
der Richterinnen F. Macken und N. Colneric, des Richters
S. von Bahr sowie der Richterin R. Silva de Lapuerta – General-
anwältin: J. Kokott; Kanzler: H. von Holstein, Hilfskanzler – am
8. Juni 2004 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Der Vorteil, der für Personen, die einen obligatorischen Militär-
dienst oder an dessen Stelle einen obligatorischen Zivildienst mit
der Möglichkeit einer freiwilligen Verlängerung leisten, darin
besteht, dass die Dauer dieser Dienste bei der Berechnung einer
ihnen möglicherweise später zustehenden Abfertigung berücksich-
tigt wird, ist als Bestandteil ihres Entgelts im Sinne von Artikel
141 EG anzusehen.

2. Artikel 141 EG und die Richtlinie 75/117/EWG des Rates vom
10. Februar 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes des gleichen
Entgelts für Männer und Frauen stehen dem nicht entgegen, dass
bei der Berechnung der Abfertigung die Dauer des Militärdienstes
oder des entsprechenden Zivildienstes, die hauptsächlich von
Männern geleistet werden, als Dienstzeit berücksichtigt wird, die
Dauer des zumeist von Frauen genommenen Karenzurlaubs
dagegen nicht.

(1) ABl. C 202 vom 24.8.2002.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Dritte Kammer)

vom 10. Juni 2004

in der Rechtssache C-333/03: Kommission der
Europäischen Gemeinschaften gegen Großherzogtum

Luxemburg (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nichtumsetzung
der Richtlinie 98/50/EG — Übergang von Unternehmen —

Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer)

(2004/C 190/05)

(Verfahrenssprache: Französisch)

(Vorläufige Übersetzung; die endgültige Übersetzung erscheint in der
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes.)

In der Rechtssache C-333/03, Kommission der Europäischen
Gemeinschaften (Bevollmächtigte: M.-J. Jonczy) gegen Groß-
herzogtum Luxemburg (Bevollmächtigter: S. Schreiner), wegen

Feststellung, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch
gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/50/EG des
Rates vom 29. Juni 1998 zur Änderung der Richtlinie
77/187/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeit-
nehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder
Betriebsteilen (ABl. L 201, S. 88) verstoßen hat, dass es die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie nachzukommen, nicht erlassen oder jedenfalls
der Kommission nicht mitgeteilt hat, hat der Gerichtshof (Dritte
Kammer) unter Mitwirkung des Richters A. Rosas in Wahrneh-
mung der Aufgaben des Präsidenten der Dritten Kammer sowie
des Richters R. Schintgen und der Richterin N. Colneric
(Berichterstatterin) – Generalanwalt: L. A. Geelhoed; Kanzler:
R. Grass – am 10. Juni 2004 ein Urteil mit folgendem Tenor
erlassen:

1. Das Großherzogtum Luxemburg hat dadurch gegen seine
Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/50/EG des Rates vom
29. Juni 1998 zur Änderung der Richtlinie 77/187/EWG zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von
Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen verstoßen, dass es die
Rechts und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie nachzukommen, nicht erlassen hat.

2. Das Großherzogtum Luxemburg trägt die Kosten des Verfahrens.

(1) ABl. C 213 vom 6.9.2003.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen das Königreich Dänemark, eingereicht am 23. März

2004

(Rechtssache C-150/04)

(2004/C 190/06)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am
23. März 2004 eine Klage gegen das Königreich Dänemark
beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmächtigte der Klägerin sind R. Lyal und S. Tams;
Zustellungsanschrift ist in Luxemburg.

Die Klägerin beantragt,

1. festzustellen, dass das Königreich Dänemark gegen seine
Verpflichtungen aus den Artikeln 39, 43, 49 und 56 des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
verstoßen hat, indem es eine Regelung für Lebensversiche-
rungen und Altersversorgungen eingeführt und aufrecht-
erhalten hat, nach der das Steuerabzugs- und das Steuerbe-
freiungsrecht für Beitragszahlungen (§§ 18 und 19 des
Pensionsbeskatningslov [Rentenbesteuerungsgesetz]) nur für
Beitragszahlungen nach Maßgabe von Verträgen gewährt
wird, die mit in Dänemark ansässigen Versorgungseinrich-
tungen geschlossen wurden, während für Beitragszahlungen
nach Maßgabe von Verträgen, die mit in anderen Mitglied-
staaten ansässigen Versorgungseinrichtungen geschlossen
wurden, keine solche Steuererleichterung gewährt wird
(§ 53A und 53B);
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